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B e s tä t i g u ng  de r  Be l e hr u n g  ü b e r  be s o nd er e  G e f a hr e n  

Diese Bestätigung ist bei Außenaufnahmen mitzuführen! 
 
Hiermit bestätige ich als  
 
O  Angestellter* der Firma………………………………... 
 
O  Nachunternehmer* der Firma………………………., 
 
dass ich durch den Auftragnehmer der BImA, 
 
Herrn/Frau/ Firma………………………………………… 
 
am…………………………………………………………. 
 
über die Gefahren und Risiken im Zusammenhang mit meiner Arbeit auf militärisch 
genutzten oder ehemals militärisch genutzten Flächen belehrt wurde. 
 
 
Insbesondere wurde ich über die Inhalte der „Ergänzenden Vertragsbedingungen Einkauf 
Bundesforst (EVB)“ belehrt. 
 
 
Mir ist daher bekannt, dass die zu begehenden Flächen militärisch genutzt werden oder 
ehemals militärisch genutzt wurden. Es können überall und insbesondere abseits von Wegen 
gefährliche Gegenstände vorkommen. Es ist verboten, herumliegende Waffen, Munition oder 
Munitionsteile, Spreng- oder Leuchtkörper, Kampfmittel und deren Reste sowie nicht 
identifizierbare und damit potenziell gefährliche Gegenstände zu berühren. Bei eindeutiger 
oder zweifelhafter Gefahrenlage ist die Arbeit am Fundort einzustellen. Die zuständige 
Revierleitung des Bundesforstbetriebes ist über den Fund der vorgenannten 
Gegenstände/Stoffe unverzüglich zu informieren. (Vgl. C-02_EVB-Lawi Pkt. 12) 
 
 
*Zutreffendes bitte ankreuzen. 
 
 
 
 
................................., den ................. 
Ort, Datum 
 
 
 
………………………………………. 
Name, Vorname 
 
 
 
............................................................  …………………………………………….. 
Anschrift       Unterschrift 


